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Beschlussvorlage öffentlich 
 
Betreff: Entsendung von Vertretern der Stadt Burgdorf in den Verein 

"Stadtmarketing e.V." 
 
 
Beratungsfolge:   abweich. Abstimmungsergebnis 

 Datum TOP Beschluss Ja Nein Enth. 

Verwaltungsausschuss 31.10.2006      
Rat 02.11.2006      
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zu a)  Der Verwaltungsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 
 
Zu b) Der Rat benennt für die Entsendung in die Mitgliederversammlung des 

Vereins „Stadtmarketing e.V.“ folgende Personen: 
 
 
 Herr/Frau 

................................................................................................... 
 
 
 Herr/Frau 

................................................................................................... 
 
 
 Bürgermeister Alfred Baxmann gemäß § 111 Abs. 2 NGO. 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 
(Strecker) 
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Sachverhalt und Begründung: 
 
Gemäß § 5 der Satzung des Vereins „Stadtmarketing Burgdorf e.V.“ sind als Organe des 
Vereins  
 

a) die Mitgliederversammlung und 
b) der Vorstand 
 
 

bestimmt worden. 
 

Nach § 6 Abs. 1 der Vereinssatzung hat die Stadt Burgdorf in der Mitgliederversammlung 
drei Stimmen durch drei stimmberechtigte Personen. Diese können ihre Stimmen nur 
einheitlich abgeben. 
 
Gemäß § 8 Abs. 1 u. 2 ist der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt Burgdorf „kraft Amtes“ 
Mitglied des Vorstandes. 
 
Entsprechend diesen Vorgaben sind in die Mitgliederversammlung des Vereins drei 
stimmberechtigte Personen - wovon eine Person als Stimmführer zu benennen wäre - 
zu entsenden. Gemäß § 111 Abs. 1 NGO ist hierfür ein entsprechender Ratsbeschluss 
erforderlich. Da mehrere Vertreterinnen oder Vertreter zu benennen sind, muss der 
Bürgermeister dazu zählen. (§ 111 Abs. 2 NGO). 
 
Entsprechend der Vorschrift des § 51 Abs. 6 NGO ist § 51 Abs. 2, 3 und 5 und damit das 
Verfahren „Hare-Niemeyer“ anzuwenden. 
 
Die Berechtigung zur Entsendung von Vertretern der Fraktionen/Gruppen des Rates der 
Stadt Burgdorf in die Mitgliederversammlung des Vereins „Stadtmarketing Burgdorf e.V.“ 
ergibt sich aus den in der Anlage beigefügten zwei Berechnungsbeispielen. 
 
Ich bitte um Beachtung. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 




